
Allgemeine Geschäftsbedingungen GastroAargau 

Kurse / Weiterbildungen Gültig ab: 1.2.2019 

Unterrichtsform, Dauer und Ort 

• Die Kurse finden gemäss Ausschreibung in den Räumlichkeiten von GastroAargau statt.  

• Allfällige Änderungen bezüglich Inhalt, Lokalität, den ausgeschriebenen Referenten sowie den Kosten bleiben jederzeit vor-

behalten. 

Kursbestätigung / Kursattest 

• Gemäss Kursauschreibung. 

• Zusätzliche Atteste werden gegen eine Bearbeitungsgebühr ausgestellt. 

Aufnahmebedingungen / Anmeldung 

• Wer das Angebot von GastroAargau nutzt, muss über gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse verfügen. Der Un-

terricht findet konsequent in deutscher Sprache statt - auf grundlegende Verständigungsprobleme kann keine Rücksicht 

genommen werden. 

• Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Eine Anmeldung gilt erst als definitiv, wenn der 

Kursteilnehmende eine Anmeldebestätigung von GastroAargau erhalten hat. 

• Bei Überbelegung wird rechtzeitig ein Zusatzkurs angeboten resp. auf das Folgedatum verwiesen. 

Kosten 

• Die Kursgebühren werden vor Kursbeginn in Rechnung gestellt. Getätigte Buchungen sind geschuldet und die Kursgebüh-

ren sind vor Kursbeginn zu bezahlen.  

• Die Kursgebühren beinhalten in der Regel sämtliche Kosten für Unterricht und Kursunterlagen. Allfällige Abweichungen sind 

in der jeweiligen Kursausschreibung aufgeführt.  

• Über nicht fristgerecht bezahlte Lehrgangsplätze kann GastroAargau verfügen. GastroAargau stellt für seine Umtriebe 

Rechnung und behält sich vor, für zugesicherte aber nicht bezahlte Lehrgangsplätze Schadenersatz geltend zu machen. 

• Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 

• Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer – die Kurse sind mehrwertsteuerbefreit. 

Verschiebung von einem Kurs/Weiterbildung 

• Von GastroAargau schriftlich bestätigte Lehrgänge können mittels schriftlicher Antragsstellung verschoben werden. 

• Für jeden verschobenen Kurs wird eine Umbuchungsgebühr von CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 

Versicherung während dem Kurs 

• Die Teilnehmenden sind für den Abschluss einer Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtversicherung selbst verantwortlich. Für 

Unfälle oder Schäden Nichtversicherter übernimmt GastroAargau keine Haftung. 

 Abmeldung / Rücktritt vom Kurs 

• Bei Verhinderung einer Kursteilnahme ist eine Abmeldung schriftlich an GastroAargau zu richten. Abmeldungen bis 14 Tage 

vor Kursbeginn bleiben ohne Kostenfolge, jedoch behält sich GastroAargau behält sich das Recht vor, die entstandenen 

administrativen Aufwendungen eine Gebühr zu verlangen. 

• Muss eine angemeldete Person nachweislich aus medizinischen (nur mit Arztzeugnis möglich) oder vergleichbaren wichti-

gen Gründen vom Kurs zurücktreten, erstattet GastroAargau die Kurskosten abzüglich der aufgelaufenen Verwaltungskos-

ten zurück. 

• Erfolgt eine Abmeldung ohne wichtigen Grund weniger als 13 Tage vor Kursbeginn oder während dem Kurs, bedingt dies 

eine Bezahlung von 100% des Kursbetrages. 

• Bei unentschuldigtem Fernbleiben ist der gesamte Kurspreis geschuldet.  

• GastroAargau behält sich das Recht vor, Kurse / Weiterbildungen bei ungenügender Nachfrage abzusagen. Angemeldete 

Personen werden nach Möglichkeit und in gegenseitiger Absprache einem anderen Kurs zugeteilt. Ist dies nicht möglich, 

wird die einbezahlte Kursgebühr vollumfänglich zurückerstattet. Weitere Kostenfolgen lehnt GastroAargau ausdrücklich ab. 

• Wegen schwerer disziplinarischer Störung des Unterrichts kann GastroAargau den Schulvertrag fristlos auflösen. Die frist-

lose Auflösung entbindet die betroffene Person nicht von ihren finanziellen Verpflichtungen. 

Rechtsbeziehung und Gerichtsstand 

Durch die Einsendung des ausgefüllten Anmeldeformulars stellt die Interessentin oder der Interessent Antrag auf Abschluss 

eines Schulvertrages auf bestimmte Zeit. Mit der Ausstellung der Kurszusicherung durch GastroAargau gilt der Schulvertrag 

zum Besuch der gewünschten Kurse als definitiv abgeschlossen.  

Für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag/Reglement sind die Gerichte am Sitz von GastroAargau zuständig. 

 

 


